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Sachverhalt und Antrãge 

Die Anmelderin hat am 30.12.1986 beim Europãischen Patent-
amt die internationale Anmeldung PCT/EP 86 00787 einge-
reicht. 

Die Zweigstelle in Den Haag des EPA hat als zustândige 
internationale Recherchenbehärde dem Aninelder am 26.05.87 
eine Aufforderung zur Zahiung einer zusätzlichen Recher-
chengebühr zugestelit. Sie vertritt die Auffassung, daB 
die internationale Anmeldung dein Erfordernis der Einheit-
lichkeit nicht entspricht. Zur Begründung werden folgende 
zwei Erfindungen in Anspruchsgruppen gegliedert, aufge-
führt: 

Patentansprüche 1 - 4: 

Gasdruckregler mit Servoregler und elektrodynamisch 
gesteuertem Pilotventil 

Patentansprüche 5 - 7: 

Gasdruck-Differenzregler mit Servoregler und hydraulisch 
gesteuertem Pilotventil. 

Der Anmelder hat am 23.06.1987 die angeforderte zusätz-
liche internationale Recherchengebuhr entrichtet und am 
gleichen Tag schriftlich Widerspruch nach Regel 40.2 C) 

PCT eingelegt. 

un Widerspruchsschriftsatz hat der Arunelder im wesent-
lichen folgendes geltend gemacht: 

Ein Gasdruckregler nach dem Oberbegriff der Ansprüche 1 
oder 5 enthält einen Servorregler, der einen vorgegebenen 
Druck (Steuerdruck) mit einem über eine MeBleitung (42) 
gemessenen Druck vergleicht und den Arbeitsdruck in der 
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2 	 W 09/87 

Arbeitsdruckkanuner eines Steligliedes solange versteilt, 
bis der geinessene Druck gleich dein Steuerdruck ist. Den 
Gasdruckreglern nach den Ansprüchen 1 und 5 liegt die 
gleiche aligelneine erfinderische Idee zugrunde, nãmlich 
eine Steuerdruckeinrichtung vorzusehen, die ein auf die 
Reglerineinbran des Servoreglers über ein Verb indungsgl ied 
einwirkendes Stellelement enthält, das mit nur geringemn 
Stellenenergieaufwand einen weiten Einstellbereich des 
Steuerdruckes ermöglicht. 

Die beiden Ansprüche 1 und 5 weisen den gleichen gattungs-
bildenden Oberbegriff auf, was bereits darauf hinweist, 
daJ3 die Gegenstànde der Ansprüche 1 und 5 eine einzige 
allgerneir*e erfinderische Idee betreffen. Die Gegenstände 
der beiden Ansprüche kônnen nur deshaib nicht in einem 
einzigen Anspruch wiedergegeben werden, weil als Stell-
medien zwei unterschieldjch wirkende Medien verwendet 
werden, näiulich ein .  magnetisches Feld, das eine Tauchspule 
versteilt, u-nd ein Strämuungsfeld, das eiñe Membran 
verstelit. 

Die internationale Anmeldung erfüllt somnit das Erfondernis 
der Einheitlichkeit der Erfindung. 

Entscheidungsgrunde 

Der Widerspruch entspricht der Regel 40.2 C) PCT und ist 
somnit zulàssig. 

Die internationele Anmeldung enthãlt zwei unbhängige 
Ansprüche 1 und 5, die sich im Oberbegriff beide beziehen 
auf einen Gasdruckregler 
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- 	mit elnein vom Druck eines gasförmigen Mediums in 

einer Arbeitskammer gesteuerten Steliglied, 

- 	mit einem über eine Stelldrucksteuerleitung an die 

Arbeitskanuner angeschlossenen Servoregler, dessen 

Reglermenthran ein SchlieBglied mit einer von der 

Reglerinembran vorgegebenen Kraft gegen den Ausgang 

der von dem gasförinigen Medium aus der Arbeitskanuner 

durchflossenen Stelldrucksteuerleitung legt, 

und mit einer Steuerdruckeinrichtung, die an der 

Reglermembran des Servorreglers die vorgegebene Kraft 

entgegen dein Ausgang der Stelldrucksteuerleitung 

erzeugt. 

Ein solcher Regler 1st aus der in der Beschreibung 

erwähnten DE-A- 3 345 561 bekannt. 

3. 	Der Regler nach dem Anspruch 1 ist dadurch gekennzeichnet, 

daB die Steuereinrichtung (30) eine Tauchspule (21) 

enthãlt, 

- 	die über ein Verbindungsglied auf die Reglermembram 

(29) des Servorreglers (20) einwirkt 

- 	und die in den Polschlitzen (22) eines mit Polschuhen 

(24, 26) versehenen Dauermagneten (23) gefuhrt 1st. 

Dadurch wird erreicht, daB infolge der hohen Magnetkrãfte 

des Dauermagneten und einer geeigneten Polführung und Aus-

bildung des Polschlitzes ein derart hohes Magnetfeld im 

Polschlitz entsteht, daB eine gegenuber dem bisherigen 

Stand der Technik um GröBenordnungen kleinere Steuerlei-

stung ausreicht, den erforderlichen SchlieBdruck auf den 

Ausgang der Stelldrucksteuerleitung aufzubringen. Da der 
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Träger der Tauchspule aus einem leichten, magnetisch 
nicht-leitenden Material bestehen kann, sind keine groBen 
Massen zu bewegen. Wegen des hohen Magnetfeldes in den 
Polschltzen wlrd de Tauchspule so stark gedãinpft, daB 
praktisch keine Regelschwingungen auftreten. AuBerdexn kann 
die Tauchspule ohne aufwendige AnpaBschaltungen unmittel-
bar von einer Mikroprozessorvorschaltung eingestellt und 
festgestellt werden. 

4  Der Regler nach dem Anspruch 5 ist dadurch gekenn- 
zeichnet, 

- 	daB die Steuerdruckeinrichtung (33) eine Steuerdruck- 
kanuner (34) mit einer Steuerdruckmemnbran (32) 

enthält, 

daB ein starres Verbindungsglied (31) zwischen der 
Servorreglermnemnbran (29) und der Steuerdruckmneitibran 
angeordnet ist, das die Stellkraft der Steuerdruck-
mnembran auf die Servorreglermnembran übertràgt, 

daB die Steuerdruckleitung (35) zur Steuerdruckkammer 
eine Drosselstelle (45) zur Drosselung des Durchflus-
ses des den Steuerdruck erzeugenden Mediums aufweist 
und 

daB an die Steuerdruckkamnmer eine Auslai3leitung (36) 

angeschlossen ist, deren Ausla8querschnitt zur Em-
stellung des auf die Steuerdruckmembran wirkenden 
Steuerdruckes in der Steuerdruckkamnnier von einem 
versteilbaren Einstellelemnent (43) einstellbar ist. 

Dadurch wird erreicht, daB ohne die Verwendung aufwendiger 
und damit störanfãlliger und die Herstellung des Gasdruck-
reglers verteuernder Ubersetzungsglieder eine Verhàltnis- 

01630 	 .../... 



5 	 W 09/87 

regelung in eineTn weiten Gasdruckbereich rnäglich ist. 
Insbesondere client das Einstellelernent (43) dazu, em 
gewünschtes Druckverhältnis zwischen Steuer- und Ausgangs-
druck einzustellen. 

Mach der Beschreibung liegt der Erfindung die Aufgabe 
zugrunde, zur Erzeugung des Steuerdruckes oder der Steuer-
kraft auf die Neinbran des Servoreglers eines Gasdruck-
reglers eine Steuerdruckeinrichtung bereitzustellen, die 
eine leichte Anpassung des Steuerdruckes oder der Steuer-
kraft an vorgegebene Regelbedingungen erlaubt und die 
keine hohe Steuerleistung erfordert. 

Dies ist wohi gleichbedeutend mit der vom Anmelder in 
seinem Widerspruchsschriftsatz erwähnten "ailgemeinen 
erfinderischen Idee". 

Aus den in der Aufforderung zur Entrichtung einer zusätz-
lichen Recherchengebühr angegebenen Kennzeichnungen der 
beiden Gegenstãnde 1st ohne weiteres ersichtlich, dal3 
diese zwar beide die gleiche, im übrigen dem Fachinann 
naheliegende, Aufgabe zu lösen verinogen, jedoch auf in 
technischer Hinsicht ganz unterschiedlichen Lôsungs-
prinzipien beruhen. Die Ausführungen unter Nr. 3 und Nr. 4 
kónnen diese Ansicht nur bestàtigen. 

Regel 13.1 PCT verlangt, daB die internationale Anmeldung 
sich nur auf eine Erfindung oder eine Gruppe von Erfindun-
gen beziehen darf, die so zusammenhängen, daB sie eine 
einzige ailgeineine erfinderische Idee verwirklichen. Das 
Vorliegen einer gemeinsamen von den verschiedenen Erf in-
dungen zu lãsenden Aufgabe kann deshalb in diesem Fall 
nicht ausreichen, urn die Einheitlichkeit nach Regel 13.1 
PCT herzustellen. Dieser vorn Anmelder ausgeführte Grund 
kann daher nicht zur Rückerstattung AnlaB geben. Einheit- 
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lichkeit würde nur vorliegen, wenn es sich für den Fach-

mann urn eine neuartige und erfinderische Aufgabe handein 

würde. Hier aber geht es urn zwei neue Läsungen fur, em 
1-.. 	.-.. 	 A.-... 	 t3 	.1.1 	-.1.. ...0 
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Gasdruckregler bereits stelit. 

Die Tatsache, daB die Ansprüche 1 und 5 den gleichen Ober-

begriff aufweisen, kann daher kein Hinweis darauf sein, 

daB die Gegenständedieser beiden Ansprüche als ganzes 

eine ailgemeine erfinderische Idee betreffen. Im Gegenteil 

kännen sehr wohl bei gleichem gattungsbildenden Oberbe-

griff die zu läsenden Aufgaben und/oder die dazu verwen-

deten technischen Mittel ganz verschieden sein und sie 

brauchen in keiner Weise eine einzige erfinderische Idee 

zu verwirklichen. Bei den Ansprüchen 1 und 5 ist dies auch 

nicht der Fall, wLe vorstehend unter Nr. 6 schon 

erlãutert. 

Bei der einfachen Sachiage der vorliegenden Anmeldung ist 

die Begründung der Aufforderung zur Zahiung einer zusãtz-

lichen Recherchengebuhr durch eine Aufzählung der Gegen-

stànde als ausreichend anzusehen. 

Aus alledeni kann nur folgen, daB die zusãtzliche Recher-

chengebühr zurecht angefordert wurde. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Der Widerspruch des Anmelders wird als unbegründet zurückgewie-

sen. Eine Rückzahlung des entrichteten zusätzlichen Recherchen-

gebühr wird nicht angeordnet. 

Der Geschâftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

P.K.J. van den Berg 
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